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Anlagen und Belege 

 

Preisliste (Auszug Katalog) Büro 2000 OHG, Wimmerstr. 34, 44215 Hamm 

 

 
 
Artikel 43266-12 DIN A4 Papier 
 
Blatt pro Pack 500 

ab Pack Nettopreis/ Pack 
                     

1     
5,59 

                   
10     

5,09 

                   
40     

4,39 

                 
70     

3,79 

100 3,49 

 
Ein Pack beinhaltet 500 Blatt.  
Die Lieferung erfolgt frei Haus. Für Bestellungen mit einem Bestellwert unter 250,00 € 
brutto werden pauschal 15,00 € Lieferkosten berechnet. Die Lieferzeit beträgt eine Woche. 
Alle angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 %.  
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BGB § 286 Schuldnerverzug (Auszug) 

 

(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der 

Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug. Der Mahnung stehen die 

Erhe-bung der Klage auf die Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im 

Mahnverfah-ren gleich. 

(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn  

1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die Leistung 

in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen 

lässt, 

3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, 

4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der sofortige 

Ein-tritt des Verzugs gerechtfertigt ist. 

 (4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands 

un-terbleibt, den er nicht zu vertreten hat. 
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Auszug Käuferrechte 

 

Die Käuferrechte bei Lieferverzug lauten wahlweise:   

 Auf Lieferung (Erfüllung) bestehen. 

 Erfüllung des Vertrages und Ersatz des Verzögerungsschadens. 

Folgende Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein:   

 Verkäufer und Käufer haben einen wirksamen Kaufvertrag geschlossen. 

 Die Lieferung der Ware war fällig, d. h. der Verkäufer hätte die Ware bereits liefern 
müssen. 

 Eine vom Käufer gesetzte, angemessene Frist zur Lieferung der Kaufsache ist 
erfolglos geblieben (entbehrlich ist die Fristsetzung beispielsweise, wenn der 
Verkäufer die Lieferung ernsthaft und endgültig verweigert sowie bei einem Fix- oder 
Zweckkauf). 

Ist eine Mahnung mit Androhung der Ablehnung einschließlich angemessener 
Nachfristsetzung erfolglos geblieben, können wahlweise diese Rechte geltend gemacht 
werden. 

 Rücktritt vom Kaufvertrag, 

 Schadensersatz wegen Nichterfüllung, Ablehnung der Lieferung, Rücktritt vom 
Vertrag. 

 


